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Sachverhalt und Antrãge 

Durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen 

Patentamts vom 17. Juli 1987 ist die europäische 

Patentanmeldung Nr. 81 103 230.9 zuruckgewiesen worden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 

30. Juli 1987 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr 

Beschwerde erhoben. 

Mit Schreiben voin 15. März 1988 hat der Geschãftssteilen-

beamte der Beschwerdekairnner die Aninelderin auf das Fehien 

der Beschwerdebegrundung 

und auf die voraussichtliche Verwerfung der 
Beschwerde als unzulãssig aufmerksam gemacht sowie auf die 

Mäglichkeit einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU 

hingewiesen. 

Die Anmelderin hat sich weder zu dem Schreiben der Ge-

schäftsstelle geäuiert noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 

Entscheidungsgründe 

Da eineBeschwerdebegründurig nicht eingegangen ist, ist die 

Beschwerde geinàB Artikel 108 in Verbindung mit Regel 65 (1) EPU 

als unzulässig zu verwerfen. 

ii 

01917 	 .1... 



2 	T 44/88 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird eritschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulàssig verworfen. 

Der Geschãftsstellenbeainte: Der Vorsitzende: 
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